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1 Einführung

Die Deutsche Heilpädagogische Gesellschaft (DHG) engagiert sich seit nahezu 30
Jahren als berufsübergreifender und interdisziplinärer Fachverband für die Ver-
besserung der Lebensqualität von Menschen mit kognitiven Beeinträchtigun-
gen und komplexem Unterstützungsbedarf. Mit Aktivitäten wie Tagungen,
Fachgesprächen, Expertisen, Stellungnahmen und DHG-Preis unterstützt die
DHG innovative Ideen und Projekte, insbesondere zur Entwicklung inklusiver
Wohnformen, zur Sozialraumorientierung, zur Quartiersentwicklung und für
arbeitsweltbezogene Beschäftigungsangebote mit dem Ziel der Stärkung der
Teilhabechancen.

DHG-Fachtagungen5 zu Themen wie Selbstbestimmung und Assistenz, Hilfe-
planung, Teilhabe, Sozialraumorientierung und Quartiersentwicklung boten in
den vergangenen 20 Jahren ein Forum, um innovative Entwicklungen anzusto-
ßen und voranzutreiben. Als Fachverband stellt sich die DHG nun der Aufgabe,
Leitziele und Handlungsempfehlungen für Fachkräfte und Dienste der Behindertenhil-
fe zu entwickeln. Die folgenden Standards sind Ergebnis einer über zweijähri-
gen Diskussion im Vorstand der DHG mit einem Kreis von Unterstützer*innen
sowie eines Fachgesprächs im Rahmen der Mitgliederversammlung vom April
2018. Sie sollen Grundsätze und Handlungsempfehlungen für Methoden, Pro-
zesse und Strukturen einer zeitgemäßen »guten Praxis« professioneller Unter-
stützung konkretisieren. Gerade im Prozess der Umsetzung und der Evaluation
des Bundesteilhabegesetzes und damit der weiteren Entwicklung des neuen Teil-
haberechts erscheint es notwendig und hilfreich, entsprechende fachliche Stan-
dards, fundiert durch wissenschaftliche Diskurse und Erkenntnisse, zu formulie-
ren.

Im Mittelpunkt stehen Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen6 und komple-
xem Unterstützungsbedarf. Der Personenkreis ist sehr heterogen. Dazu gehören

• Menschen mit erheblichen kognitiven und kommunikativen Beeinträchtigun-
gen, die ihre Befindlichkeiten, Bedürfnisse und Interessen überwiegend non-
verbal, über jeweils eigene Ausdrucksformen signalisieren;

• Menschen mit mehrfachen Beeinträchtigungen (körperlich, sprachlich oder
sinnesbezogen, teilweise zusätzliche psychische Problemlagen und chronische
Erkrankungen);

5 vgl. dazu die DHG-Schriften: www.dhg-kontakt.de/schriften/
6 leistungsrechtlich als »Geistige Behinderung« bezeichnet
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• Menschen, deren Verhalten auffällt, die sich selbst oder andere gefährden,
z. B. durch selbstverletzendes oder fremdverletzendes Verhalten gegen Perso-
nen und Sachen.

Allen gemeinsam ist, dass sie nicht oder nur bedingt für sich selbst sprechen kön-
nen und bei der Wahrnehmung ihrer Rechte und Interessen anwaltschaftlicher
Unterstützung bedürfen.

Der komplexe Unterstützungsbedarf fordert eine ganzheitliche Perspektive,
die die Verwobenheit der vielfältigen individuellen Bedürfnisse und Bedarfe er-
kennt und auf der Handlungsebene integriert. Angesichts der Heterogenität des
Personenkreises sind die Einschränkungen von Teilhabe nur personenzentriert
beschreibbar und Unterstützungsbedarfe nur individualisiert realisierbar.

Die Begrifflichkeit und das Verständnis von Behinderung orientieren sich an
der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesund-
heit (ICF)7. Auf der Basis eines bio-psycho-sozialen Ansatzes wird Behinderung
mehrperspektivisch im Rahmen einer Wechselwirkung zwischen körperbezoge-
nen Faktoren, Umweltfaktoren und personenbezogenen Faktoren gesehen und
als Einschränkung von Aktivitäten und Teilhabemöglichkeiten verstanden. Für
den hier benannten Personenkreis sind Teilhabeeinschränkungen erheblich, in
der Regel umfassend, d. h. sie beziehen sich auf alle ICF-Teilhabebereiche. Er-
forderlich sind entsprechend komplexe Unterstützungsleistungen und infra-
strukturelle Rahmenbedingungen im Zusammenwirken verschiedener Leis-
tungssysteme, um Teilhabebarrieren zu beseitigen bzw. zu reduzieren sowie
Teilhabechancen zu erschließen bzw. zu erweitern. Fehlende oder unzureichen-
de Unterstützungsangebote bedeuten für diese Menschen ein hohes Exklusions-
risiko. Wahlmöglichkeiten für kleinteilige Wohnsettings sind nach wie vor
extrem beschränkt, institutionelle Strukturen sind in der Behindertenhilfe weit-
hin vorherrschend.

Ergänzend zur ICF lenkt das sozialwissenschaftliche Lebensqualität-Konzept8 den
Blick auf menschliche Grundbedürfnisse, um einer vielfach praktizierten Verkür-
zung von vielfältigen Bedürfnissen auf leistungsrechtlich anerkannte Bedarfe ent-
gegenzuwirken. In dem mehrdimensionalen Konzept werden objektive Lebens-
bedingungen und subjektives Wohlbefinden integriert. Die Leitfrage nach dem
subjektiven Wohlbefinden mit entsprechenden Indikatoren für das physische
Wohlbefinden, das soziale Wohlbefinden, das materiell bedingte Wohlbefinden,
die persönliche Entwicklung und Aktivitäten sowie das emotionale Wohlbefin-
den ist eine wichtige personenzentrierte Orientierungshilfe für die Teilhabepla-
nung und die Evaluation von Assistenzleistungen, insbesondere für den hier
betreffenden Personenkreis.

Rechtliche Grundlagen für Standards einer »guten Praxis« basieren vorrangig
auf dem neuen Teilhaberecht des Bundesteilhabegesetzes (BTHG). Aus Sicht der
DHG muss das Recht auf »volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben

7 DIMDI 2005
8 Seifert 2002; vgl. auch Kap. 8 (Zielperspektive Lebensqualität) dieser Standards
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in der Gesellschaft« (§ 91 SGB IX) für alle Menschen mit Behinderungen9 unab-
hängig vom Unterstützungsbedarf, ohne Einschränkungen und mit Vorrang gel-
ten. Mit den Pflegestärkungsgesetzen10 und dem neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griff sowie den erweiterten Pflegeleistungen vergrößern sich die Schnittstellen des
Pflegerechts zum Teilhaberecht. Konkrete Auswirkung auf Leistungsstrukturen
sowie Umfang und Qualität von Assistenzleistungen haben die länderspezifischen
BTHG-Ausführungsgesetze, Bedarfsermittlungsinstrumente sowie die jeweiligen
Landesrahmenverträge. Einfluss nehmen auch die Wohn- und Teilhabegesetze
der Bundesländer und die Aufsichtspraxis der jeweiligen Heimaufsichtsbehörden,
z. B. hinsichtlich teilhaberelevanter Fachkonzepte.

Mit dem Inkrafttreten der UN-Behindertenrechtskonvention und des Bundes-
teilhabegesetzes (BTHG) stellen Personenzentrierung und Teilhabe die zentralen
Leitbegriffe für eine zukunftsweisende Behindertenhilfe dar. Im Leistungsdreieck
von Leistungsberechtigten, Leistungsträgern und Leistungserbringern stärkt das
neue Teilhaberecht sowohl die Steuerungskompetenz durch die Leistungsträger
der Eingliederungshilfe als auch die Rechte von Menschen mit Behinderungen.
Deren verstärkte Rechte beziehen sich allgemein auf Selbstbestimmung, auf volle,
wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, vor al-
lem in der Teilhabe am Arbeitsleben und der sozialen Teilhabe.

Im Besonderen zielen sie darauf,

• dass die »Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigen-
verantwortlich« wahrgenommen werden kann,

• dass Wünsche einschließlich nach einer »gewünschten Wohnform« und dem
»Wohnen außerhalb von besonderen Wohnformen« berücksichtigt werden,
»soweit sie angemessen sind«, und

• dass erforderliche Assistenzleistungen »zu einer möglichst selbstbestimmten
und eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in
ihrem Sozialraum« erbracht werden (§§ 91 SGB IX, 104 SGB IX und 113
SGB IX).

Zwar gelten diese verstärkten Rechte auf umfassende Teilhabe und erforderliche
Assistenzleistungen in einer Wohnform nach Wahl unabhängig vom Umfang des
jeweiligen Unterstützungsbedarfs, fehlende Ressourcen und fortbestehende institu-
tionelle Strukturen bleiben jedoch wesentliche Barrieren für die Realisierung
personenzentrierter Teilhaberechte. Außerdem stellt die Komplexität des Unter-

9 Die Verwendung des Begriffs »Menschen mit Behinderungen« ist hier und im Folgen-
den an der Bezeichnung des Personenkreises in der UN-BRK und im BTHG orientiert,
die auf dem Behinderungsverständnis der ICF basiert. Im Teilhabebericht der Bundes-
regierung wird zwischen Behinderung und Beeinträchtigung unterschieden. Beeinträch-
tigung bezieht sich auf konkrete Einschränkungen, z. B. beim Gehen, Hören oder Se-
hen. »Erst wenn im Zusammenhang mit dieser Beeinträchtigung Teilhabe und
Aktivitäten durch ungünstige Umweltfaktoren dauerhaft eingeschränkt werden, wird
von Behinderung ausgegangen.« (BMAS 2013, 7).

10 Pflegestärkungsgesetze 1, 2 und 3 (2014–2016); vgl. Kap. 4 (Teilhabe und Pflege) dieser
Standards
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stützungsbedarfs sowohl an Leistungsträger (»Leistungen wie aus einer Hand«)
als auch an Leistungserbringer (»Leistungsmix«, »Hilfen aus einer Hand«) zusätz-
liche Anforderungen an Koordination und Kooperation im Leistungssystem.

Viele rechtliche Ansprüche und fachliche Anforderungen des neuen Teilhabe-
rechts sind erst noch mit Leben zu erfüllen. Die Realisierung einer umfassenden
Teilhabe – ohne Exklusion und unabhängig vom Unterstützungsbedarf – bedarf
einer systematischen Verankerung in der Umsetzung, Evaluation und Weiterent-
wicklung des Teilhaberechts. Die DHG-Standards zur Teilhabe bei komplexem
Unterstützungsbedarf sind als Beitrag zum notwendigen Prozess der Ausgestal-
tung, Konkretisierung und Umsetzung von Teilhabe in fachlicher, rechtlicher und so-
zialpolitischer Hinsicht zu verstehen. Sie richten sich nicht nur an Leistungsträger
und Leistungserbringer und deren Mitarbeitende, sondern auch an weitere Ak-
teure wie Angehörige, Selbstvertretungsgruppen, Fach- und Berufsverbände so-
wie die Wissenschaft.

Komplexer Unterstützungsbedarf ist eine interdisziplinäre und multiprofessionel-
le Aufgabe. Dabei kommt in der alltagsgestaltenden Assistenz der pädagogischen
Disziplin (Soziale Arbeit, Heilpädagogik, Andragogik) bzw. den pädagogischen
Fachkräften (der Heilerziehungspflege und Heilpädagogik) mit ihren entwick-
lungs-, lebenswelt- und beziehungsorientierten Handlungsfeldern11 und einem
an Selbstbestimmung orientierten, komplexem Assistenzkonzept12 eine herausra-
gende Rolle zu. Unverzichtbar ist je nach Unterstützungsbedarf die Kooperation
mit anderen Leistungssystemen, Disziplinen und Fachkräften (vor allem aus So-
zialer Arbeit, Pflege, Medizin, Psychiatrie und Psychotherapie) und mit deren
Kompetenzen in einem strukturierten Teilhabemanagement.

In Anbetracht eines Personenkreises, der sich nicht oder nur sehr einge-
schränkt für seine Interessen artikulieren kann, sieht sich die DHG in der Verant-
wortung, entsprechende Standards zunächst in anwaltschaftlicher Vertretung zu
formulieren. Gleichwohl stellt sich die DHG der noch offenen Herausforderung
zur Entwicklung einer Kultur der Selbstbestimmung und Beteiligung bei komple-
xem Unterstützungsbedarf.

Im Rahmen der Umsetzung des BTHG konzentriert sich die DHG mit ihren
Standards zur Teilhabe auf fünf Handlungsfelder: Teilhabe und Assistenz; Teilhabe
und Pflege; Individuelle Teilhabeplanung und Teilhabemanagement; Teilhabe
im Sozialraum; Teilhabe am Arbeitsleben. Es ist beabsichtigt, diese Standards in
einem fortlaufenden Prozess sowohl fortzuschreiben als auch um weitere Stan-
dards zu erweitern.

Literatur

Bundesarbeitsgemeinschaft der Ausbildungsstätten für Heilerziehungspflege in Deutschland
(BAG HEP) (2019): Qualifikationsprofil Heilerziehungspflege. Länderübergreifendes
kompetenzorientiertes Qualifikationsprofil für die Ausbildung von Heilerziehungspfle-
ger*innen an Fachschulen für Heilerziehungspflege. Online verfügbar unter: https://

11 vgl. BAG HEP 2019: Qualifikationsprofil Heilerziehungspflege
12 vgl. Kopyczinski 2016
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2 Leitbegriffe

Die DHG-Standards orientieren sich an Leitbegriffen, die im Bundesteilhabege-
setz (BTHG) verankert sind und die fachliche Arbeit mit Menschen mit kogniti-
ven Beeinträchtigungen und komplexem Unterstützungsbedarf bestimmen: Teil-
habe, Selbstbestimmung, Personenzentrierung und Sozialraumorientierung. Sie
werden im Folgenden kurz umrissen und hinsichtlich ihrer Bedeutung für die
Arbeit mit dem Personenkreis erläutert.

2.1 Teilhabe

Die »volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft« (participation) und die
»Einbeziehung in die Gesellschaft« (inclusion) zählen zu den zentralen Grundsät-
zen der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen (Art. 3 UN-BRK).

In der Fachdiskussion erweist sich Teilhabe als unscharfer Begriff, der – je
nach Interessenslage – unterschiedlich interpretiert wird. Insbesondere in der Ar-
beit mit Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf wird das Recht auf Teil-
habe am Leben in der Gemeinschaft häufig missachtet. Separierende Unterstüt-
zungsstrukturen und Einstellungen von Entscheidungsträger*innen in Politik,
Verwaltung und sozialen Diensten sowie tradiertes institutionelles Denken von
Fachkräften erschweren die Umsetzung. Barrieren in der Umwelt verschärfen die
Situation.

Der komplexe Wirkzusammenhang für die Realisierung von Teilhabe ist im
bio-psycho-sozialen Modell der WHO dargestellt, das der ICF (Internationale Klassi-
fikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) zugrunde liegt.13

Es zeigt die Wechselwirkungsprozesse zwischen einer Person mit einem Gesund-
heitsproblem und person- und umweltbedingten Kontextfaktoren auf, die Ein-
fluss auf die Teilhabe an subjektiv bedeutsamen Lebenssituationen und Lebens-
bereichen haben. In diesem Modell wird Behinderung als Beeinträchtigung der
Teilhabe definiert, als Ergebnis einer negativen Wechselwirkung zwischen den in-
dividuellen Voraussetzungen und den jeweils gegebenen person- und umweltbe-
zogenen Bedingungen.

13 vgl. DIMDI 2005
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Dieses Verständnis von Behinderung hat im BTHG seinen Niederschlag gefun-
den:

»Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder
Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und um-
weltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit ho-
her Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern.« (§ 2 Abs. 1 SGB IX).

Unter Bezugnahme auf die ICF nennt das BTHG neun Teilhabebereiche, die bei
der Planung von Unterstützungsleistungen zu beachten sind und deren subjekti-
ve Bedeutsamkeit zu erkunden ist: Lernen und Wissensanwendung – Allgemeine
Aufgaben und Anforderungen – Kommunikation – Mobilität – Selbstversorgung
– Häusliches Leben – Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen – Bedeu-
tende Lebensbereiche (Bildung, Arbeit, wirtschaftliches Leben) – Gemeinschafts-,
soziales und staatsbürgerliches Leben.

Die Konkretisierung dieser Bereiche lässt die Mehrdimensionalität des Begriffs
Teilhabe erkennen. Er umfasst sowohl die individuelle Ebene im häuslichen und
außerhäuslichen Bereich als auch die soziale, kulturelle, materielle, rechtliche
und politische Ebene. Dabei kommen jeweils unterschiedliche Aspekte von Teil-
habe zum Tragen:14

• Teil-Sein als Ausdruck »der ungeteilten bürger- und sozialrechtlichen Zuge-
hörigkeit zum ›Ganzen‹ der Gesellschaft und das Gefühl, in einer lokalen
Gemeinschaft respektiert zu sein und gebraucht zu werden«;

• Teilhabe als »Einbeziehung in gesellschaftliche Aktivitäten und Entschei-
dungen, aber auch die Teilhabe an gesellschaftlichen Gütern wie Sicher-
heit, Wohnung, Arbeit und Sozialen Leistungen«;

• Teilnahme als aktiver Aspekt, »der eine Aufforderung und die Chance ent-
hält, die Bürgerrolle engagiert wahrzunehmen, Gestaltungsmacht und
Möglichkeiten zu nutzen, die Lebensbedingungen im eigenen lokalen Le-
bensumfeld mitzubestimmen und durch eigene Ideen und Handeln zu be-
reichern«.

Als Ziel einer teilhabeorientierten Unterstützung formuliert das BTHG, »die persön-
liche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und die Teilhabe am Leben in der Ge-
sellschaft sowie eine möglichst selbständig und selbstbestimmte Lebensführung
zu ermöglichen oder zu erleichtern« (§ 4, Abs. 1,4 SGB IX). Ausgangspunkt sind
jeweils die persönlichen Wünsche und Interessen (§ 117 Abs. 1 SGB IX).

Auf den Alltag von Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf bezogen
sind die Inhalte der Teilhabebereiche der ICF jeweils zu spezifizieren. Bedeutsa-
me Aspekte sind zum Beispiel:

1) Gelegenheit für Lernen und Entwicklung zu haben;
2) Anforderungen im Alltag bewältigen zu können;

14 vgl. Kardorff 2010, 136f.
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3) mit anderen in (nonverbalen) Dialog treten zu können;
4) sich innerhalb und außerhalb des Wohnbereichs bewegen zu können;
5) bei der Selbstversorgung aktiv eingebunden zu sein;
6) an haushaltsbezogenen Aktivitäten beteiligt zu sein;
7) tragfähige soziale Beziehungen zu haben;
8) in Lebensbereiche einbezogen zu sein, die subjektiv bedeutsam sind

(z. B. Bildung, arbeitsweltbezogene Tätigkeiten, Freizeit);
9) als Bürger*in am Leben in der Gemeinde teilzunehmen.

Wesentliche Grundlage für die persönliche Entwicklung und individuelles Wohl-
befinden von Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf ist das Erleben
von Teilhabe auf elementarer Ebene, insbesondere im Feld zwischenmenschli-
cher Beziehungen. Das ist der Kern eines ethisch-anthropologischen Verständnis-
ses von Teilhabe:

»Teilhabe verwirklicht sich im Stiften eines sozialen Bandes und im Schaffen gemeinsa-
mer Gestaltungsräume, wie sie sich im Geben, Annehmen und Erwidern zwischen Men-
schen ereignen.«15

Das Recht auf Teilhabe ist voraussetzungslos. Die Gewährung von Teilhabeleistun-
gen (Eingliederungshilfe) kann darum nicht an die im BTHG verankerte Erreich-
barkeit festgelegter Teilhabeziele durch Förderung geknüpft werden (sog. Befähi-
gungsansatz § 76 Abs. 1 SGB IX).

Literatur

Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) (Hrsg.)
(2005): Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesund-
heit (ICF). Genf: World Health Organization. Online verfügbar unter: https://www.dim
di.de/dynamic/de/klassifikationen/icf/, Zugriff am 28.06.2020.

Fornefeld, B. (2019): Teilhabe ist Gabe. Zum Verständnis von Teilhabe im Kontext von Er-
wachsenen und alternden Menschen mit Komplexer Behinderung. In: Teilhabe, 58 (1),
4–9.

Kardorff, E. von (2010): Gesellschaftliche Teilhabe psychisch kranker Menschen an und jen-
seits der Erwerbsarbeit. In: H. Wittig-Koppe, F. Bremer & H. Hansen (Hrsg.): Teilhabe
in Zeiten verschärfter Ausgrenzung? Kritische Beiträge zur Inklusionsdebatte. Neumüns-
ter: Paranus, S. 129–139

2.2 Selbstbestimmung

Zu den zentralen Grundsätzen der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK)
zählt »die Achtung der dem Menschen innewohnenden Würde, seiner indivi-

15 Fornefeld 2019, 8
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duellen Autonomie, einschließlich der Freiheit, eigene Entscheidungen zu tref-
fen, sowie seiner Unabhängigkeit«16 (Art. 3 a UN-BRK).

Das Erreichen von Unabhängigkeit im Sinne einer selbstbestimmten Lebens-
führung ist der Kern des Modells der Persönlichen Assistenz, das seine Wurzeln
in der Behindertenbewegung hat. Nach diesem Modell liegt die sog. Regiekom-
petenz zur Realisierung eines selbstbestimmten Lebens ausschließlich bei den As-
sistenznehmer*innen.17 Menschen, die über eine solche Regiekompetenz nicht
verfügen, brauchen mehr als einen »verlängerten Arm« zur Kompensation beste-
hender Beeinträchtigungen. Ihr Unterstützungsbedarf ist »komplex« und kann nicht
auf einzelne Aktionen reduziert werden. Er fordert eine ganzheitliche Perspekti-
ve, die die Verwobenheit der vielfältigen individuellen Bedürfnisse und Bedarfe
erkennt und auf der Handlungsebene integriert: bei der Bewältigung des Alltags,
bei der Entwicklung ihrer Identität, im kommunikativen, meist nonverbalem
Austausch, im persönlichen Empowermentprozess, beim Aufbau und Erhalt so-
zialer Beziehungen, bei der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in der Gesell-
schaft und bei der Wahrnehmung der eigenen Interessen und Rechte.

Die Lebensbedingungen dieses Personenkreises sind in hohem Maße durch Ein-
stellungen, Entscheidungen und Handlungen derer bestimmt, die Verantwor-
tung dafür tragen – im Bereich von Politik und Verwaltung, die die Rahmenbe-
dingungen setzen, in Organisationen und Institutionen, die ihnen die Hilfen
gewähren, in der Gemeinde, in der sie leben, und im Wohnalltag, der wesentlich
durch das Handeln der Mitarbeitenden von Einrichtungen und Diensten geprägt
ist. Die Beteiligung an der Gestaltung der eigenen Lebenssituation ist für Menschen
mit komplexem Unterstützungsbedarf nicht selbstverständlich, ihre Fähigkeit für
Selbstbestimmung und Mitwirkung wird oftmals in Frage gestellt. Notwendige
Voraussetzung für mehr Beteiligung ist eine Organisationskultur, die die Per-
spektive der Nutzer*innen – als Expert*innen ihrer Lebenswelt – zum Orientie-
rungspunkt ihrer Arbeit erklärt.

Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen erschließen sich vor allem in
elementaren Bereichen Möglichkeiten, auf die Gestaltung des eigenen Lebens
unmittelbar Einfluss zu nehmen, zum Beispiel bei der Wahl von Speisen und Ge-
tränken, bei der Körperpflege oder bei Freizeitbeschäftigungen. Sie signalisieren
Zustimmung, Ablehnung oder Verweigerung auf vielfältige Weise, meist nonver-
bal – reaktiv oder eigeninitiativ – durch ein jeweils spezifisches Ausdrucksverhal-
ten. Auch als herausfordernd definiertes Verhalten kann als psychisch-emotional
bedingter kommunikativer Ausdruck verstanden werden. Hier gilt es Verhaltens-
alternativen zu entwickeln, damit sie ihre Bedürfnisse in weniger herausfordern-
der oder selbstschädigender Art bewältigen und ihre Spielräume für Selbstbe-
stimmung erweitern können.

16 In der Schattenübersetzung durch NETZWERK ARTIKEL 3 e. V. wird der englische
Originalbegriff »independence« mit »Selbstbestimmung« übersetzt.

17 vgl. Frehe 1999. Regiekompetenz umfasst: Personalkompetenz – Organisations-
kompetenz – Anleitungskompetenz – Raumkompetenz – Finanzkompetenz – Differen-
zierungskompetenz.

2.2 Selbstbestimmung
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In diesem Kontext hat Pädagogik/Andragogik im Sinne einer »Ermöglichungspäd-
agogik« die Aufgabe, Gelegenheiten zu schaffen, dass Menschen mit komplexen
Beeinträchtigungen ihre individuellen Bedürfnisse erkennen und artikulieren
können, die eigenen Kräfte und Fähigkeiten entdecken oder entwickeln können,
den Alltag selbst zu gestalten, um größtmögliche Kontrolle über das eigene Le-
ben zu gewinnen, einen eigenen Lebensstil zu realisieren und größtmögliche
Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu erreichen.18

Das ist die Philosophie von Empowerment. Sie ist getragen von einem grund-
sätzlichen Vertrauen in das persönliche Wachstum, unabhängig von Art und Um-
fang der Beeinträchtigungen. Notwendige Voraussetzung ist die Bereitschaft, sich
auf eine dialogische Beziehung einzulassen, die Raum bietet, die Befindlichkeiten,
Wahrnehmungen und Bedürfnisse des Menschen mit schweren Beeinträchtigun-
gen zu entschlüsseln, zu akzeptieren und darauf zu reagieren. So können Macht-
strukturen, die der Interaktion in asymmetrischen Beziehungen immanent sind,
aufgebrochen und Fähigkeiten zur Selbstbestimmung und Mitwirkung im Alltag
entwickelt werden.19

Die Qualität der Gestaltung der Beziehung in Abhängigkeitsverhältnissen steht in
Zusammenhang mit den jeweils gegebenen Rahmenbedingungen, den Qualifika-
tionen und Persönlichkeitseigenschaften der Mitarbeitenden sowie deren Einstel-
lungen und Haltungen gegenüber Menschen mit komplexen Beeinträchtigun-
gen. Die »Bilder in den Köpfen« beeinflussen das professionelle Selbstverständnis
und die Gestaltung der Interaktion. Sie sind Basis für die Wertschätzung, die die
Person erfährt, Filter für die Wahrnehmung ihres Bedürfnisses nach Selbstbe-
stimmung und Medium zur Förderung der Partizipationschancen. Die Reflexion
der Haltung, die das professionelle Handeln bestimmt, sollte integraler Bestand-
teil von Qualitätsentwicklung sein.

Es ist davon auszugehen, dass jeder Mensch unter Nutzung seiner persönli-
chen und sozialen Ressourcen Selbstbestimmungspotenziale entwickeln kann –
auf jeweils unterschiedlichen Ebenen und in jeweils unterschiedlicher Weise.
Notwendig ist die Bereitschaft der Umwelt, die Sensibilität für die individuel-
len Bedürfnisse zu schärfen, auf elementarer Ebene Möglichkeiten zur Ent-
wicklung von Kompetenzen zu selbstbestimmtem Handeln zu eröffnen und
Wege zur wirksamen Beteiligung an Prozessen zu erschließen, die Auswirkun-
gen auf die eigene Lebensqualität haben.

Damit dies immer besser gelingt, sind Einrichtungen und Dienste aufgefordert,
die Förderung der kommunikativen Kompetenzen und die Partizipation von Men-
schen mit schweren Beeinträchtigungen konzeptionell und strukturell zu veran-
kern. Die Mitarbeitenden sind entsprechend zu qualifizieren und Rahmenbedin-
gungen vorzuhalten, die Raum zur Umsetzung dieses Anspruchs geben.

18 ausführlich s. Kap. 3 (Teilhabe und Assistenz) dieser Standards
19 vgl. Seifert 2009

2 Leitbegriffe
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